
 

 
Hartmannbund-Hauptversammlung 2023 
 
 
 
Beschluss Nr. 1 
 
Ausbudgetierte Personalkostenvergütung im Krankenhaus auch für den ärztlichen 
Bereich 
 

 
 
Der Hartmannbund fordert den Gesetzgeber auf Bundesebene auf, die im Pflegepersonal-
Stärkungsgesetz festgelegten Regelungen zur Ausbudgetierung der Pflegepersonalkosten 
der Krankenhäuser aus den DRG-Fallpauschalen und zur separaten Finanzierung über ein 
krankenhausindividuelles Pflegebudget auch auf den ärztlichen Bereich auszuweiten. 
 

Begründung:  
 
Seit 2020 ist die Krankenhausvergütung formal auf eine Kombination von Fallpauschalen 
und Pflegepersonalkostenvergütung (Pflegebudget) umgestellt, auch wenn Pflegebudgets 
bisher in vielen Krankenhäusern noch immer nicht vereinbart worden sind.  
Im gerade beschlossenen Krankenhaustransparenzgesetz wurde nun die unterjährige 
Refinanzierung von Tarifsteigerungen des übrigen Pflegepersonals (neben dem der unmittel-
baren Patientenversorgung) vorgegeben, während die Kosten für das ärztliche Personal 
nach wie vor nicht berücksichtigt wurden. 
Derartige Regelungen nur für den pflegerischen Bereich einzuführen, nicht aber für den 
ärztlichen Dienst, ist sachlich nicht begründbar. Zudem besteht die Möglichkeit, dass 
Klinikträger nunmehr fehlende Einsparmöglichkeiten im Pflegebereich durch entsprechende 
Maßnahmen im ärztlichen Bereich (Stellenabbau, Arbeitsverdichtung, etc.) auszugleichen 
versuchen. Dies ist sowohl unter Qualitätsaspekten als auch für eine unabdingbare arbeits-
teilige Kooperation aller an der medizinischen Behandlung beteiligten Berufsgruppen 
kategorisch abzulehnen. Angehörige der Pflegeberufe einerseits und Ärztinnen und Ärzte 
andererseits dürfen nicht gegeneinander „aufgerechnet“ werden. 
Die 1:1-Refinanzierung von erforderlichen Personalmindestausstattungen sowie aller 
zukünftigen diesbezüglichen Tarifsteigerungen durch die Kostenträger ist gesetzlich 
vorzugeben und darf nicht etwa Gegenstand von Verhandlungen auf regionaler oder lokaler 
Ebene zwischen stationären Leistungserbringern und Kostenträgern werden. 
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